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Werner Schulblatt.
Eilfter Jahrgang

Bern Samstag den 7. September. 15>78.

Dieses wöchentlich einmal, je Samstags, erscheinende Blatt kostet sranko durch die ganze Schweiz jährlich Fr. 5. 2V. halbjährlich Fr. 2. 70. — Bestellungen

nehmen alle Postämter an, außerdem die Expedition und die Redaktion. — Einruttuiniegebühr : Die zweispaltige Petitzeile oder deren Raum 15 ^.i.

Zur Verhandlung «öer das Lehrmittel
für den Religionsunterricht.

Vor einiger Zeit ging durch die Zeitungen die Nachricht,
die „theologisch-kirchliche Gesellschaft", eiu Verein vermittlungs-
theologischer Pfarrer, habe eine „biblische Geschichte für die

Volksschule" von Herrn Pfarrer Georg Langhans gutgeheißen
und den Beschluß gesaßt, die Erziehnngsdirektion um eine Em-
psehluug dieses Lehrmittels zu ersuchen und auf angemessene
Weise auch die Schnlkommissionen daraus aufmerksam zu
machen.

Natürlich wird diesen Herren Niemand verwehren wollen,
Lehrmittel auszuarbeiten. Auffallend ist aber, daß dieselben
während der ausschließlichen Herrschaft der alten Kinderbibel,
als die Lehrerschaft lauge so laut und entschieden ein neues
Lehrmittel für den Religionsunterricht verlangte, durchaus nichts
für Erstellung eines solchen Lehrmittels thaten, sondern iin
Gegentheil gelegentlich behaupteten, die Kiuderbibel sei ganz gut,
und daß sie nun erst, nachdem ein freisinnigeres Lehrmittel er-
stellt worden ist, eiu Anderes einzuführen suchen.

In Nr. 32 dieses Blattes werden für die Nothwendigkeit
eines Lehrmittels neben demjenigen des Herrn Martig folgende
zwei Gründe angeführt.- l. enthalte das Martig'sche Lehrbuch
keine Wnndergeschichten und 2. sei in demselben auch etwas
über die anßerbiblischen Religionen ausgenommen.

WaS den ersten Grund betrifft, so wurde auch von frei-
sinniger Seite immer anerkannt (und Herr Martig hat dies
auch ausdrücklich erklärt), daß Wnndererzählnngen für den

Religionsunterricht gut verwendet werden können, insofern sie

nur als symbolische Einkleidung einer Wahrheit und nicht als
thatsächliche Geschichte behandelt werden. Allein wie oft kommt
ein Lehrer in Verlegenheit oder wird angegriffen, wenn er
irgend ein Wunder nicht als Thatsache darstellt! Legen ja
sogar Pfarrer, welche sonst freisinnig sein wollen, oft viel Gc-
wicht darauf, daß Wnndererzählnngen als geschichtliche That-
fachen behandelt werden! Ist es nicht besser, wenigstens einst-
weilen diesen Zankapfel nicht im Religionsunterricht zu haben?
Uebrigens schreibt der neue Unterrichtsplan nnr für die Unter-
schule Wnndererzählnngen vor, für die zwei obern Stufen aber,
für welche das Martig'sche Lehrbuch allein bestimmt ist, keine
einzige, »nd nnr einigen Pfarrherren ;n lieb werden sie die
Lehrer doch nicht behandeln sollen.

In Bezug ans die anßerbiblischen Religionen hat sich

Herr Martig selber dahin erklärt, daß diese in den Primär-
schulen nicht für sich zu behandeln, sondern nnr gelegentlich zu
berühren seien, wenn die biblische Geschichte darauf führt.
Allein das Lehrmittel dient auch den Sekundärschulen für

den Religionsunterricht und hier mag mancher Lehrer, der ja

von fremden Religionen den Kindern auch in Geographie und

Geschichte etwas mittheilt, gerne auch im Religionsunterricht

darauf zurückkommen, um die Vorzüglichkeit des Christenthums

gerade durch Vergleichnng desselben mit unvollkommnern

Religionen deutlicher zu machen. Wer es aber vorzieht, kann

diesen, im Martig'schen Büchlein nnr als Anfang erscheinenden

Theil ja auch ganz unberührt lassen. Er ist darin durch-

ans frei.
Worin sonst noch das z» erwartende Lehrmitlei vom

Martig'schen sich unterscheidet, wurde nicht gesagt: es scheint

sich im Uebrigen ziemlich an dieses anzulehnen. Um d-es zu

beurtheilen und überhaupt die Vorzüge des angekündigien Buches

zu würdigen, muß natürlich das Erscheinen desselben ab-

gewartet werden.

Merkwürdig ist, daß die theologische Gesellschaft, deren

Mitglieder vielleicht das Buch noch selber nicht alle gelesen,

mm, ohne das Urtheil der Lehrer und Lrchnlbehörden über

dasselbe irgendwie abzuwarten, bereits vor dessen Erscheinen

beschlossen hat, es solle die Erziehnngsdirektion um eine Em-
pfehlnng desselben angegangen werden, während das „Martig'sche
Lehrbuch für den Religionsunterricht" erst dann empfohlen

wurde, als den Lehrern und Schnlbchörden Gelegenheit geboten

worden, ihre Ansichten und Wünsche über dasselbe anszusprechen,

und eine zweite Auflage des Buches diesen Wünschen Rechnung

getragen hatte. Vollends erstaunt aber werden die Lehrer

und Schnlbehörden sein, daß sie nun von einer Gesellschaft

von Pfarrherren einen so zarten Wink in Betreff einer An-
gelegenheit der Schule erhalten. Sb sie denselben auch schön

befolgen werden?

Schutreorganisation in Vern.

Dieses Kapitel hat in der letzter Zeit viel zu reden und

zu schreiben gegeben und das gewiß mit Recht; handeil es sich

dabei doch um Fragen, welche für die freisinnige Entwicklung
der Stadt von großer Tragweite sind. Wenn nun auch der

Entscheid der Einwohnergemeindeversammlung vom 25. Ang.
namentlich mit Rücksicht aus die Verwerfung der Unentgeldlich-
keit von Seiten der Liberalen lebhast bedauert wird, so wär
man doch im Irrthum, wenn man glauben sollte, es wäre in
Bern nicht ein wesentlicher, zu begrüßender Fortschritt erzielt
worden. Diese Meinung konnte aber leicht durch die öffent-
lichen Berichterstattungen in den politischen Blättern, so auch

durch den Bericht in letzter Nummer dieses Blattes erweckt

werden; wir beeilen uns deßhalb in Vervolluändigung des

letzteren hier beizufügen, daß ganz abgesehen von der Schul-
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geldfrage Bern ain 2ö. August eine Schulorganisation ein-
stimmig angenommen Hut, die vorsieht:

1. Eine allgemeine Elementarschule, welche Vie ersten vier
Schuljahre s6, — 1l). Altersjahr» umsaßt.

2. Auf Ae Elementarschule folgen: a. die Primarschnl-
klaffen sur das 11.—15. AlterSjahr; d. zwei Knaben- und
Mädcheusekundarschuleu zu je 5 Klassen: o. das Progymnasinm
mit A Iahreskursen zu 2—3 Parallelklassen.

3. Die Mädchensekundarschulen werden ausgebaut durch
eine Handelsschule mit einjährigem und ein Lehrerinnen-Seminar
mit zwei, bezw. dreijährigem Unterricht.

4. Die Schiller des Progymuasiums dagegen treten über

in eine Litterar- oder Real- oder Handelsschule; in letztere

zwei Abtheilungen können auch Sekundarschüter übergehen.

5. Das jährliche Schulgeld ist festgesetzt: a. für die

Sekundärschulen aus 2-1 Fr.; 1>. für die Handelsschule für
Mädchen und das Lehrerinneuseminar ans 6u Fr.; e. für das

Progymnasinm aus 4> Fr.: ll. für Litterar-, Real- und

Handelsschule aus »!») Fr.

6. Jede Mittelschulklasse hat 1 ganze oder 8 halbe

Freistelle u.

Damit, sagt K, im „ Bund A hat die Gemeinde Beschlüsse ge-

faßt, welche einerseits der Primärschule die ihr gebührende

Stellung endlich verschaffen, anderseits den Antagonismus der
höcheru Schuten beseitigen, an welchem in dem letzten halben

Jahrhundert nicht bloß unser städtisches Schulwesen, sondern
unser öffentliches Leben selbst so schwer gelitten hat. Indem
sie den gesammten hohem Unterricht bis an die Hochschule

hinaus an sich zog, wozu sie gar nicht verpflichtet war, hat sie

die Schulen wieder in den Dienst der Gesammtheit gestellt,
die Gesammtheit an dem Gedeihen der Schule betheiligt.

Die Primärschule ist die Grundlage des ganzen Baues
geworden, indem es für Kinder unter 1«1 Jahren keine andere

öffentliche Schule gibt und erst nach dem absolvirten 4. Schul-
jähre die eine höhere Bildung suchenden Kinder in die Sekundär-
schulen oder in das Gymnasium übergehen. Für die Leistungs-
fähigkeit der Primärschule ist daher schon aus diesem Grunde
jetzt ganz besonders zu sorgen, dann aber deßhalb, weil eine

große Zahl von Kindern, sei es aus Mangel an besonderer

Begabung, sei es, weil sie durch häusliche Pflichten allzusehr
in Anspruch genommen sind, die höheru Schuten unter keinen

Umständen durchlaufen können. Bei einer gehörigen Ausnützung
ihrer neun Schuljahre kann aber auch die bernische Primär-
schule dasselbe leisten, was die ostschweizerische Primär- und

Sekundärschule zusammengenommen, wenn von diesen die erstere

nur sechs IahreSkurse, die unsere aber deren drei, und zwar
mit einem Lehrer, zählt. Um diese Leistungsfähigkeit zu er-
zielen, soll die durchschnittliche Schülerzahl der Primarschnl-
klaffen nicht über 411 steigen. Die stadträthliche Begutachtungs-
kommission zum neuen Entwurf hat überdieß noch weitere

Berdesserungen angeregt: Sie Einführung des Fachunterrichtes
au den obern Primarschulktaffeu durch Austausch von Fächern
unter den Lehrecu derselben uns die Einführung einer an-
haltenden, fachkundigen Inspektion der Primärschulen durch
Aufstellung eines eigenen Beamten zu diesem Zwecke.

Die höheru Schulen s Sekundärschulen und Gymnasium)
stehen zwar unter dem Sekundarschulgesetz; die Sekundärschulen
aber sind nach dem Gesetz vom 27. Mai 1877 über die Auf-
Hebung der Kantousschule :c. wisseüschaftliche Schulen, Mittel-
Schulen.

Die zwei Mädchen-Sekundarschuleu nach dem neuen Ent-
wnrf leiten durch einen fünfjährigen Kurs ihre Zöglinge in
ein städtisches Vehreriiinenseminar und eine Handelsschule.

Die zwei Kuaben-Sekundärschulen, abgesehen davon, daß

sie die gesetzliche Borbereitung zum Studium des Notariats
und der Thierheilkuude bieten, sind in der Stadt Bern so ein-
zurichten, daß die Schüler nach Absolvirung des 4. Jahres-
knrses noch in die technische oder in die Handelsabtheilnug des

städtischen Gymnasiums eintreten können.
Das städtische Gymnasium nimmt Knaben vom zurück-

gelegten U). Altersjahre au auf, welche sich höheru wifsen-
schaftlichen Berüfen widmen wollen. Das Progymnasium mit
4 Jahreskursen und den nothwendigen Parallelklassen ertheilt
den Schülern der verschiedeneu BerufSrichiungeu denselben

obligatorischen Unterricht sowohl im lateinischen (erst vont 2.
Iahreskurs an), als auch in den Realsächeru. Aus diele Weise
bleibt es dem Schüler ermöglicht, seine Wahl zwischen Hoch-
schulstudium, technischen Studien oder einem kaufmännischen
Berufe bis zum zurückgelegten 14. Ältersjahre zu verschieben.
Das obere Gymnasium dagegen scheidet vollständig von ein-
ander den Unterricht der Litterarschule (4st- IahreSkurse), der

Realschule (3 Va IahreSkurse» und der Handelsschule « 2 Jahres-
kurse.» Man steht sofort, wie sehr es sich der Entwurf au-
gelegen sein läßt, den Schülern ohne Beeinträchtigung der

Gründlichkeit der Zludien den Entscheid über ihren künftigen
Beruf offen zu halten, und zwar auch dem Schüler der Sekundär-
schulen iin engern Sinne, was nicht wenig zur Hebung des

Wetteifers au denselben dienen muß. Die pädagogische Seite
des neuen Systems hat denn auch allgemeine Zustimmung
gefunden.

Schweiz. Lehrertag in Zürich.
1. Thesen von Ncg.-Rth. Dr. «töffcl für die Hauptversammlung

(über An. 27 der Bundesverfassung):

I. Der schweiz. lehrerverein spricht seine Befriedigung
darüber aus, daß das eidgenössische Departement des Innern
über die Frage der Vollziehung des Art. 27 der Bundes-
Verfassung ausführlichen Bericht an den Bundesrath erstattet
und einen eventuellen Gesetzentwurf vorgelegt hat. Er hofft,
daß der Bundesrath diesen Gegenstand mit möglichster Be-
förderung an die Hand nehmen werde.

II. Ein „genügender Primaruitterricht" im Sinne von
Art. 27 der Bundesverfassung ist noch keineswegs vorhanden,
wenn die Staatsangehörigen etwas lesen, schreiben und rechnen

lernen und einige Kenntniß in der Baterlandskunde erwerben,
sondern es muß der Unterricht inhaltlich so gestaltet sein, daß

die Physischen, moralischen und intellektuellen Kräfte allseitig
entwickelt werden, und jedes Glied der Volksgemeinschaft, den

Bedürfnissen derselben entsprechend, nach Möglichkeit befähigt
wird, seine Pflichten zu erfüllen und seine Rechte auszuüben.

III. Der schweiz. lehrerverein erneuert seine bereits in
den Versammlungen von 1871 und 1874 kundgegebenen Wün-
sche betreffend den Erlaß eines eidgenössischen Volksschulgesetzes,
und schlägt nachfolgende Ergänzungen zu dem vom eidgenössischen

Departement des Innern vorgelegten Entwürfe vor:
1. Es sind Bestimmungen betreffend eine obligatorische, bis

in's Jünglingsalter sich erstreckende Fortbildungsschule
aufzunehmen.

2. Im Weiteren ist ein Maximum der Schülerzahl aufzu-
stellen, welche dauernd einer lehrkraft zugetheilt werden

darf.
3. Die Bestimmung betreffend Beschaffung und Qualität

der Lehrmittel ist dahin zu erweitern, daß der Bund be-

rechtigt sein soll, sich im Interesse besserer nnd billigerer
Besorgung auch direkt der Erstellung der Lehrmittel an-
zunehmen.
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4. Die Kontrole des kantonalen Schulwesens soll dnrch eine

schweizerische Eentralkommission geübt werden, welche dem

eidgenössischen Departement des Innern nnterstellt ist.

5. Der Bund hat im Gesetze die Verpflichtung zu über-

nehmen, den ökonomisch weniger gut situirten Kantonen,
die aus der Verbesserung des VolksnnterrichtS sich er-
gebenden sinanziellen Mehrtasten mittragen zu helsen.

IV. In der Zwischenzeit bis zum Erlaß eines Bundes-
gesetzes sollte, um die Forderung der BnndeSversassung betreffend

„genügenden PrimaruuterrichV sofort nach Möglichkeit zur
Geltung zu bringen, Folgendes geschehen:

1. Die Buudesbehörden haben mit allen gesetzlichen Mitteln
schon jetzr darauf hinzuwirken, daß in denjenigen Kantonen
der Primarunterricht sofort verbessert werde, in welchen
die Rekrutenprüfungen bereits eine sehr mangelhaste Schul-
bildung konstatirl haben.

2. Es ist dafür zu sorgen, daß die Berichte der kantonalen

Behörden betreffend das Unlerrichtoweseu einheitlich ge-

stallet werden und möglichst vollständigen Aufschluß über

Stand und Gang der Primarunterrichtsangelegenheiten
und der Lehrerbildung geben. Diese Berichte sind zu
einem Gesammtbilde zu vereinigen und alljährlich zu ver-
öffentlichen.

3. Eine größere Zahl von durch die Bundesbehörde zu be-

zeichnenden Experten hat sich dnrch persönliche Anschauung
ein Unheil über den Stand des Primarunterrichls in
den Kantonen zu bilden, um nachher unter dem Präsidium
des Vorstehers des eidgenössischen Departements des Innern
zusammenzutreten und ihre Wünsche und Antrüge zu

Handen des Buudesrathes zu formuliren. — Insbesondere
werden die Experten auch den Patentprüfungen der Lehrer
beiwohnen.

4. Der Bund nimmt alljährlich einen Posten in sein Budget
aus zum Zwecke der Unterstützung und Aufmunterung
von Bestrebungen der Kantone und Gemeinden aus dem
Gebiete des Primarunterrichls, insbesondere der Lehrer-
bildung in denjenigen Kantonen, in welchen sie zur Zeit
noch zurücksteht.

5. Alle Gesetze und Verordnungen betreffend den Primär-
unterricht sollen von den Kantonen vor ihrem definitiven
Erlasse dem Buudesrathe vorgelegt werden, damit diese

Behörde Gelegenheit zu sofortiger Einsprache erhält, falls
in den betreffenden Bestimmungen etwas dem Artikel 27
der BnndeSversassung Entgegenstehendes enthalten wäre.

S. Thesen von Hrn. Schoop über den Zeichenunterricht
am Gymnasium:

I. Der Zeichenunterricht hat im Allgemeinen das Fassuugs-
und Darstellungsvermögen im Gebiete der Formen auszubilden
und dabei auch den Schönheitssinn zu fördern und das ästhetische

Urtheil zu bilden; im Besondern soll er die Bedingungen für
das wahre Verständniß des dem Gymnasiasten zu erschließenden
Gebiets der Kunst vermitteln.

II. Der Unterricht sei in den untern Klassen ausschließ-
lich Klassenunterricht, in den mittlern und obern Klassen zum
Theil Klassen-, zum Theil Gruppen- und Einzelunterricht.

III. In den Lehrplan des Zeichnens ist neben dem Frei-
handzeichnen auch das Linearzeichnen aufzunehmen.

IV. Im Freihandzeichnen ist das körperliche Zeichnen
ganz besonders zu berücksichtigen.

V. Der Zeichenunterricht sei durch alle Klassen des Gym-
nasiums bei mindestens 2 Stunden per Woche obligatorisch.

s. Thesen von K. Munzillger über den Gcsanguntcrricht
am Gymnasium.

I. Der Gesangunterricht soll au allen Klassen obligatorisch
sein. Schüler, die sich als unmusikalisch erweisen, sind zu dis-
peusiren. Während der Mutation soll der Unterricht bei Knaben

ausgesetzt, bei Mädchen eingeschränkt werden.

II. In der Theorie genügt die Kenntniß der Gruudbe-
griffe: Takt- und Tonarten; Intervalle; Hauptaccord; Dreiklaug
und Dominant Septime; Modulation.

III. In technischer Richtung verlaugt der rhythmische und

sprachliche Sinn, welche beide bei uns Schweizern sehr uuent-
wickelt, eine besondere Pflege.

IV. Die Vierstimmigkeit nuter gleichen Stimmen ist, als
dem Organe schädlich, auszuschließen, dafür aber der zwei- und

dreistimmige polyphone Satz einzuführen.

V. Jede Schule soll für die vorgerückteren Klassen eine

allgemeine Ehorstunde errichten, in der, je nach den vorhandenen
Mitteln, Lieder und größere Ehorwerke eiustudirt werden.

VI. Als Endresultat soll nicht in einseiliger Weise eine

virtuose, mechanische Treffsicherheit angestrebt werden, sondern

vor Allem die Bildung des musikalischen SiuueS und das

Verständniß für die Werke unserer besten 'Meister.

Schulnachrichten.

Bern. A us den Regier u n g s r ath S v e rha n dlu u gen.
Der am 28. November 1877 vom Großen Rathe in erster

Berathung angenommene Gesetzeseutwurs über die Mädchen-
arbeitsschulen wird dem Großen Rathe, vorbehaltlich einiger Ab-
äuderungeu, für die zweite Berathung zur Annahme empfohlen.

Dem Gesuche der Gemeinde Wangen, eo möchte die

dortige zweiklassige Gemeinde-Oberschule als Sekundärschule an-
erkannt werden, wird entsprochen.

Folgenden Gemeinden wird wegen Unterlassung ihrer Schul-
kommissioneu, im Jahr 1877 die voin Ichuluusleiß herrühren-
den Strafsälle dem Richter zu vorzeigen, der Staatsbeitrag
für das Jahr 187st und für die uachbezeichueten Schulklassen
entzogen: Undervelier und Pleigne für die zweite Schulklasse,

Roggenburg, Sophiè-res und Dittiugeu für die gemischten

Schulen.
Die gleichzeitige Bekleidung der Stelle eines Präsidenten

oder Mitgliedes einer Primarschulkommission und derjenigen
eines Gerichtspräsidenten wird unverträglich erklärt.

— Z e ich uungs ausfiel lung der bern. Mittel-
schulen. Das AuSstelluugskomite hat in seiner Schlußsitzung
folgende Beschlüsse gefaßt:

1. Die Rechnung wird als getreue Verhandlung unter Ver-
danknng an den Rechnungsgeber, Hrn. Schulvorsteher Lämmlin
passirt und der Tit. Erziehungs-Direktion zur Genehmigung
empfohlen. Sie ergibt eine Gesammtausgabe für die Ausstellung
und den Zeichnungskurs von Fr. 2553. 80 und übersteigt daS

Büdget um Fr. 35. 50. Dabei ist jedoch zu bemerken, daß

sämmtliche Gestelle, 10 Gros Diker Vasteuer (Klammern zum
Aufheften der Zeichnungen), die Affichen :c. ausbewahrt und

für eine spätere Ausstellung zur Verfügung bleiben.

2. Die Honorirnng der von der Jury prämirten Kon-
kurrenzarbeiten für einen Lehrgang im technischen Zeichnen wird
der Erziehungsdirektion überlassen mit dem Antrag, es möchten
die Prämien nach der Ansicht der Jury angemessen erhöht
werden, und wenn dies nicht möglich sein sollte, so sei die Be-
stimmung des Regulativs über das Eigeuthnmsrecht der prämir-
ten Arbeiten milder zu faßen, da den Verfassern nicht
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zugemuthet werden könnte, gegen eine verhältnißmäßig geringe
Entschädigung ans das Eigenthumsrecht ihrer Arbeiten zu ver-
zichten.

3. In Uebereinstimmung mit einem geäußerten Wunsche
der Knrstheilnehmcr wird der Erziehnngsdirektion empfohlen,
zu geeigneter Zeit eine zweite ähnliche Zeichnungsansstellung,
verbunden mit einem Kurs im Knnstzeichnen, zu unterstützen,
und im Fernern die definitive Erstellung eines Lehrgangs im
technischen Zeichnen auf Grund der prämirten Arbeiten baldigst
an die Hand zu nehmen.

4. Bezüglich der Erstellung eines Lehrgangs fürs technische

Zeichnen glaubt das Eomite folgenden Weg als den rationellsten
vorschlagen zu sollen:

s. Bereinigung der drei Programme der prämirten Arbeiten
und Aufstellung eines Programmes durch die drei Ber-
fasser jener Arbeiten;

fi. Ausarbeitung der verschiedenen Branchen des Lehrgangs
unter Beiziehnng von Technikern;

c. Endgültige Annahme des Lehrgangs durch ein Kollegium
von Technikern und Schulmännern.

Dabei wird der Gedanke angeregt, daß es zweckmäßig wäre,
wenn die Erziehungs-Direktion sich von vornherein mit andern
Erziehungs - Direktionen in Verbindung setzte zum Zweck ge-
meinsamen Vorgehens in dieser Angelegenheit und größerer
Verbreitung des neuen Werkes.

5. Da nach dem Urtheil von Sachverständigen die

Stigmographie einem rationellen Zeichenunterricht nicht cnt-
spricht, sondern demselben geradezu zuwider läuft und die Ans-
stellnng die Richtigkeit dieser Anschauung handgreiflich dar-
gethan hat, wird die ErziehnngS-Direktion auf diesen Uebelstand,
der in den Schulen des Kantons eingerissen ist, aufmerksam
gemacht mit dem Gesuch, sie möchte daraus bedacht sein, die

Stigmographie wieder aus unsern Schulen zu verbannen, oder

sie doch wenigstens ans die unterste Schnlstufe einzudämmen,
wo sie allein noch geduldet werden könnte.

6. Endlich hat das Eomile aus der Ausstellung und den

Berichten der Jury die Ueberzeugung gewinnen müssen, daß

zu einer wirksamen Förderung des volkswirthschastlich so wich-
tigen Zeichnens dem Lehrer nicht selten die nöthige Befähi-
gung abgeht und daß eine Hauptschuld hieran die Seminarien
trifft. Sämmtliche Seminarien, die sich an der Ausstellung
betheiligten, haben nach dem Urtheile der Experten und nach
der allgemeinen Stimmung des Publikums weder in quantita-
tiver, noch in qualitativer Beziehung befriedigt. Der Zeichnen-
unterricht wird in den Lehrerbildungsanstalten weder in der

richtigen Weise ertheilt, noch wird ihm genügende Zeit einge-
räumt, zwei Uebelstände, welche die ausgestellten Arbeiten hin-
länglich dargethau haben. Das Eomite glaubte sich im In-
teresse der Sache, welche es mit der Ausstellung vertritt, ver-
pflichtet und berechtigt, ans diesen Hauptmangel im kantonalen
Zeichnungswesen aufmerksam zu machen und gibt sich der an-
genehmen Hoffnung hin, es genüge diese Hinweisnng, um die

Aufmerksamkeit der h. Erziehungsdirektion auf diesen Punkt zu
leiten, der vor Allem ans der Reform bedarf, wenn es in den

Schulen mit dem Zeichnen besser werden soll. Zu einer solchen

Reform stehen eine Menge Hülfsmittel zu Gebote, so n. A.
namentlich wohl auch die neuorganisirte Kunstschule in Bern,
deren tüchtige Kräfte ohne Zweifel gerne mitwirken würden bei

Hebung eines Unterrichts, dessen Bedeutung immer mehr wächst
und ebenso immer allgemeiner anerkannt wird.

— Für die Trefflichkeit einer Sache gibt es bekanntlich
zwei Beweise, die Sympathie und das Lob Seitens der Freunde
und das Verdammnngsnrtheil Seitens der Feinde. Letzteres wirkt
oft ebenso sehr, als erstere. Dieses möchte sich namentlich auch

bewahrheiten betreffs des Martig'schen religiösen Lehrmittels

und des Verdammungsurtheils von Deite des Papstthums. Die
„Loinairw cutfioliqnk" schreibt nämlich: „Das famose Lehrbuch
der Religionsgeschichte von Martig ist in Rom von der heil.
Indexcongrcgation verdammt worden. Dieses Urtheil, welches
die erste und zweite Auflage dieses schlechten Buches trifft,
wurde von Leo XIII. bestätigt. Bei Strafe der Todsünde ist
es somit unbedingt untersagt, dieses Buch zu lesen, sosern man
dazn nicht ganz speziell vom Bischof von Basel ermächtigt ist."

Wer bis jetzt noch nicht wußte, daß Martigs Buch ein
vortreffliches sei, der wird jetzt davon überzeugt seiu, und das-
selbe auch ohne spezielle Erlaubniß vom Bischof von Basel um
so eifriger lesen.

Ort.

Kalberhöni. Saanen,

Gem.-Bes. Anm.-.
Fr. Termin

550 15. Sept.

Eiu Sekandarlehrer der deutschen Schweiz, der in den letzten
Jahren an einer öffentlichen Anstalt den Unterricht in Zeichnen und
Kalligraphie geleitet hat, sacht au einem Proghmuafium oder einer
Sekundärschule eine paffende Stelle.

Auskimft ertheilt Herr Pros. Schoop Florhofgaffc Nr. 1, Zürich.

Schulausschreibung.
An der Sekundärschule in Laupen ist eine Lehrstelle neu zu besetzen.

Unterrichtsfächer sind: Religion, Französisch, Geschichte, Geographie, Schreiben,
Singen und Turnen. Fächeraustausch möglich mit Ausnahme des Franzö-
fischen. Besoldung Fr. 2000. —.

Anmeldungen hieftir sind bis 20. September nächsthin dem Präsidenten
der unterzeichneten Kommission, Hrn. Pfarrer Andres in Laupcn, einzureichen.

Laupen, den 4. September 1878.
Die Srkuudarschulkommisfiou.

Einladung.
Sonntag, den 29. September 1878 von Vormitags 11 Uhr an

findet im Sternen in Warb eine einfache Jubiläumsfeier statt zu Ehren
des Hr. Schulinspektors Schnrch, welcher über »9 Jahre im Schuldienste
steht. Lehrer, Lehrerinnen und Schulfreunde werden freundlichst zu dieser

Feier eingeladen. Das Comite.

Schulausschrcibungrn.

^ ^ Kinder
Schulart.

2. Kreis,
gem. Schule 15

3. Kreis.
Schangnau Oberschule 60—70
Zlsis, Gem. Langnau, Unterschale 40
Vielbringen, Worb, „ 68

4. Kreis.
Bern, Neuengaßschnle, IV. Knabenkl. —

5. Kreis.
Wasen III. Elementarkl. .4. 80
Mötschwyl b. Hindelbank Unterschule 45
Tannen b. Oberburg gem. schule 16

6. Kreis.
Seeberg Unterschule 45 550 18. „
Wiedlisbach Elementarkl. 60 550 12. „

7. Kreis.
Wyler b. Utzenstors Unterschule 34 550 20. „

8. Kreis.
Baggwyl (Seedors) Oberschule 70 650 15. „

„ „ Unterschule 70 609 15. „
9. Kreis.

Scheuren Unterschule 35 550 21. „
II. Kreis.

Roeschcnz gem. Untcrschule 45 750 10.
Duggingen „ Oberschule 36 750 10. „
Roggenburg gem. Schule 36 550 10. „
Ditkingen „ „ 36 55(1 10. „
Zwingen Unterschule (neu) 40 550 15. „

A n merk. Die Elcmentarklassen Wangen, Wiedlisbach und die Unter-
schulen Baggwhl, Wyler, Seeberg, Jlfis, Vielbringen und event, auch Zwingen
sowie event, auch die gemischte Schule Tannen find für Lehrerinnen.

550
55n
550

14.
21.

1800 21.

550 16.
550 25.
600 26.
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